
WSR •WIRTSCHAFTS- UND SOZIAL WISSENSCHAFTLICHES RECHENZENTRUM 
COMPUTING CENTRE FOR ECONOMICS AND SOClAL SCIENCES 

An den 

Österreich ischen Nationalrat 

sowie den 

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

Wien, am B. März 201 B 

Stellungnahme des Wirtschafts-und Sozlalwlssenschaftlichen Rechenzentrums zum Entwurf eines 

Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 - Wissenschaft und Forschung - WFDSAG 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete zum Nationalrat! 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Wir bedanken uns herzlich für die Möglichkeit zum Entwurf des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 

2018 - Wissenschaft und Forschung - WFDSAG 2018 Stellung zu nehmen und bitten Sie, unsere 

nachstehenden Anmerkungen im Gesetzgebungsprozess zu berücksichtigen. 

1. Ermöglichung von Registerforschung ist ein wichtiger Fortschritt 

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliehe Rechenzentrum (WSR) begrüßt den vorliegenden Ent­

wurf hinsichtlich der Novellierung des Forschungsorganisationsgesetzes. Insbesondere der im Ent­

wurf vorgesehene Zugang wissenschaftlicher Einrichtungen zu den Registern öffentlicher Stellen 

(Registerforschung) ist für den Wissenschaftsstandort Österreich ein wichtiger Schritt nach vorne. 

Damit wäre in Österreich eine datenschutzfreundliche Grundlage geschaffen, damit hochqualifi­

zierte Forschung der Öffentlichkeit generell und den Entscheidungsträgern der öffentlichen Hand 

im Speziellen jene evidenzbasierten wissenschaftlichen Erkenntnisse bereitstellen kann, die erfor­

derlich sind um eine nachhaltige und effektive Politik für Österreich zu betreiben. 

2, Konsequenter Zugang zu Registern ist essentiell 

Die Etablierung von Registerforschung durch das vorgeschlagene WFDSAG 2018 ist ein erster wich­

tiger Schritt. Allerdings sollte der Gesetzgeber auch in den einzelnen Materiengesetzen konse­

quent die Zugangsbeschränkungen für die Wissenschaft beseitigen, denn diese drohen die Fort­

schritte des WFDSAG in der Praxis zu konterkarieren. 

Speziell der weitgehende Ausschluss der Wissenschaft von der Nutzung von - öffentlich finanzier­

ten - Statistikdaten, wie er durch den § 31 Bundesstatistikgesetz erfolgt, behindert die österreichi­

sche Forschung massiv. Die Beispiele anderer eurapäischer Länder, wie Deutschland, Dänemark 

TEL (+43 1179811 22-0 

FAX (+43 I) 798 11 22 -50 

http://w\NW.wsr.oc.ot/ 

1030 WIEN. ARSENAL, OBJEKT 20 • ZVR-ZAHl: 060644366 • 

BIC: BKAUATWW, IBAN: AT49 1200 0222 11350000 

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Rechenzentrum ist der lT-Dienstleister des 

Österreich ischen Instituts für Wirtschaftsforschung 

69/SN-10/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 2

www.parlament.gv.at



oder Finnland, zeigen, dass es sich hier um ein spezifisch österreichisches Problem handelt und 

nicht um eine Vorgabe des europäischen Rechtsrahmens. Das WSR ersucht daher den Gesetzge­

ber, im Zuge der Etablierung der Registerforschung auch den Zugang der Wissenschaft zu Statis­

tikdaten durch eine Novellierung des § 31 Bundesstatistikgesetz zu ermöglichen. 

Grüßen 

er 

rer 

WSR - Wirtschafts- und Sozial 

wissenschaftliches Rechenzentrum 
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